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405.  Bestellung von Leiterinnen und Leitern von Organisationseinheiten gemäß dem 
Organisationsplan der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

406.  Bevollmächtigungen im Studienrecht – Änderung 

407.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
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416.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
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430.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

431.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
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440.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

441.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
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443.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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444.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

445.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

446.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

447.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

448.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

449.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

450.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

451.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

452.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

453.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

454.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

455.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

456.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

457.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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458.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

459.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

460.  Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

461.  Kundmachung betreffend des gem. § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren an 
der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck abzuhaltenden öffentlichen Vortrages im 
Habilitationsverfahren Dr. Beate Hintzen aus dem Bereich des Habilitationsfaches 
„Klasische Philologie und Neulatein“ und Ladung zur anschließenden Sitzung der 
Habilitationskommission 

462.  Kundmachung betreffend des gem. § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren an 
der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck abzuhaltenden öffentlichen Vortrages im 
Habilitationsverfahren Dr. Thomas MÜLLER  aus dem Bereich des Habilitationsfaches 
„Organische Chemie“ und Ladung zur anschließenden Sitzung der 
Habilitationskommission 

463.  Kundmachung betreffend des gemäß § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren 
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck abzuhaltenden öffentlichen Vortrages 
im Habilitationsverfahren Dr. Stefan PALAN aus dem Bereich des Habilitationsfaches 
„Betiebswirtschaftslehre“ und Ladung zur anschließenden Sitzung der 
Habilitationskommission 

464.  Kundmachung betreffend des gem. § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren an 
der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck abzuhaltenden öffentlichen Vortrages im 
Habilitationsverfahren Dr. Florian SCHAFFENRATH aus dem Bereich des 
Habilitationsfaches „Klassische Philologie und Neulatein“ und Ladung zur 
anschließenden Sitzung der Habilitationskommission 

465.  Erteilung der Lehrbefugnis 

466.  Ausschreibung: Aktion D. Swarovski KG 2014 Förderungsbeiträge für die Leopold-
Franzens Universität Innsbruck 

467.  Ausschreibung des Hypo Tirol Bank Forschungsförderungspreis 2014 an der Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck 

468.  Award of Excellence 2014 des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft für Absolventinnen und Absolventen von Doktoratsstudien des 
Studienjahres 2013/2014 
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469.  Würdigungspreis 2014 des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft für Absolventinnen und Absolventen der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitäten 

470.  Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen Universitätspersonals 
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405. Bestellung von Leiterinnen und Leitern von Organisationseinheiten gemäß 
dem Organisationsplan der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat gemäß § 8 Abs. 2 und 3 
Organisationsplan mit Beginn am 01.06.2014  bis zum Ende der Funktionsperiode am 28.2.2017 
Herrn Univ.-Prof. Dr. Erol Yildiz zum stellvertretenden Leiter des Instituts für 
Erziehungswissenschaft bestellt. 

 

Für das Rektorat:  

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 
R e k t o r

406. Bevollmächtigungen im Studienrecht – Änderung 

Die im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 30. September 2013, 53. 
Stück, Nr. 455, kundgemachten Bevollmächtigungen für die Fakultät für Psychologie und 
Sportwissenschaft werden ersetzt durch nachstehende Bevollmächtigungen: 
 
13. Fakultät für 
Psychologie und 
Sportwissenschaft 
 
 

Ass.-Prof. Mag. Dr. Inge Werner  
(V 1: Univ.-Prof. Dr. Pierre Sachse, 
V 2: Ao.Univ.-Prof. Dr. Barbara 
Juen) 
3 bis 16 für die Studien: 
B Gesundheitssport 
B Leistungssport 
B Sportmanagement 
M Sport- und 
Bewegungswissenschaft 
BA Gesundheits- und 
Leistungssport 
BA Sportmanagement 
MA Sport- und 
Bewegungswissenschaft 
Dr. Philosophie* 
Dr. Naturwissenschaften* 
PhD-Dr. Sportwissenschaft  

Ass.-Prof. Dr. Maria Hildegard 
Walter 
3 bis 16 für die Studien: 
D Psychologie 
BA Psychologie 
MA Psychologie 
Univ.-Prof. Dr. Tobias 
Greitemeyer 
3 bis 16 für die Studien: 
Dr. Naturwissenschaften* 
Dr. Philosophie* 
PhD-Dr. Psychologie 

 

O. Univ.-Prof. Dr. Roland Psenner 

Universitätsstudienleiter
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407. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Prager 
Günter bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Unterstützung Life Cycle Management 
durch einen Experten für Datenmanagement" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

408. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Soziologie hat ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Schermer 
Markus bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Space, land and society: challenges and 
opportunities for production and innovation in agriculture based value chains " notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Dr. Heinz-Jürgen Niedenzu 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Soziologie 

409. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Botanik hat ao. Univ.-Prof. Dr. Haas Jean-Nicolas bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Permaqua" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Klaus Dieter Oeggl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Botanik 
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410. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat ao. Univ.-Prof. Dr. Juen Barbara bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als 
Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Enhancing disaster management preparedess 
for the older population in the EU" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Dr. Karl Leidlmair 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

411. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachen und Literaturen hat ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. 
Anreiter Peter bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Festschrift Manfred 
Kienpointner" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Martin Sexl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sprachen und Literaturen 

412. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Anglistik hat ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Jessner-
Schmid Ulrike bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projekte 

"land.schafft.sprache - Tirol ist mehrsprachig", 

"Linguistic Awareness in Language Attriters in Bilingual Contexts - South Tyrol/Alto Adige" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Gabriella Mazzon 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Anglistik 
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413. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat assoz. 
Prof. Dr.-Ing. Pfluger Rainer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 
die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projekte 

"IEA ECBCS Annex 58 - Zuverlässige Charakterisierung der Gebäudeenergieeffizienz mit Hilfe 
dynamischer Messungen in Originalgröße", 

"Lüften und Heizen in Passivhäuser in Österreich: Variantenvergleich auf Basis von Behaglichkeit 
und Nachhaltigkeit" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

414. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat assoz. Prof. Mag. Dr. Furtner Marco 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Einflüsse von Persönlichkeit, Motivation und 
Führung auf die interne Kommunikation, Arbeitszufriedenheit und -leistung" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Dr. Karl Leidlmair 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

415. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat assoz. Prof. Mag. Dr. Traugott Michael 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projekte 

"Carabiden-Granivorie", 

"Promoting pest movement to enhance biological control of potato leafhopper" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ruben Sommaruga 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie 
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416. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Meteorologie und Geophysik hat Ass.-Prof. Dr. 
Obleitner Friedrich bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "SNOWGRID - 
Validierung" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Mathias Rotach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Meteorologie und Geophysik 

417. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen hat Dipl.-Hdl. Dr. Thoma 
Michael bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Qualität im berufsbildenden Schulwesen 
- eine Dispositivanalyse" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Annette Ostendorf 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen 

418. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Dipl.-
Ing. Dr. Beikircher Wilfried Konrad bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes 
"G10 KliNaWo - Klimagerechter, nachhaltiger Wohnbau" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

419. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Dipl.-Ing. Dr. Gabl Roman bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "i-Scaff" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 



- 398 - 

420. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Dipl.-
Ing. Dr. Kraler Anton bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projekte 

"Forschen mit Holz", 

"Wissenschaftliche Voruntersuchungen - Faserguss als Putzträgerplatte, als 
Fußbodenheizsystemträger für den Holzbau mit besonderen Eigenschaften im Schall- und 
Brandschutzbereich " 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

421. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Dipl.-Ing. Dr. Schneider-Muntau 
Barbara bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Klimabedingte 
Systemzustandsänderungen an Hängen und ihre Bedeutung für das Auftreten von 
Lockermaterialrutschungen" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

422. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Dipl.-
Ing. Hauer Norbert bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Integrales Heizen und 
Kühlen mit Fokus auf elektrisch und thermisch angetriebene Wärmepumpen und Kältemaschinen" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 
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423. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Dipl.-
Ing. Thür Alexander bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Solar-thermal Systems 
based on Polymeric Materials" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 

424. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Büro des Rektors hat Dipl.-Kffr. Kaiser Verena bis auf Widerruf 
zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als Projektleiterin 
verantwortlich übertragenen Projektes "Spendenkonto Alumni-Netzwerk" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. i. R. Dr. Dr. h. c. mult. Tilmann Märk 

Leiter der Organisationseinheit Büro des Rektors 

425. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Dr. Lamatsch 
Dunja bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Geschlechtsausprägung beim 
Koboldkärpfling (Gambusia affinis)" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 
die Bevollmächtigte persönlich. 

Priv.-Doz. Mag. Dr. Rainer Kurmayer 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 
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426. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik hat Dr. Mauracher 
Andreas bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Konstruktion Time-of-Flight 
Massenspektrometer" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Roland Wester 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik 

427. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie hat Dr. Müller Thomas bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Herstellung von Methylsalicylat mittels Green 
Chemistry" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Ronald Micura 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie 

428. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische 
Ethnologie hat Dr. Petzoldt Leander bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes 
"Veranstaltung: Magic in Rituals and Rituals in Magic" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Margaretha Friedrich 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie 
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429. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Dr. Sailer Rudolf bis auf Widerruf zum 
Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter 
verantwortlich übertragenen Projektes "High resolution monitoring and modelling under Climate 
Change condition - Combining ALS and TLS data acquisition with energy and mass balance 
modelling at Hochjochferner/Val Senales, Suth Tyrol (Italy)" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

o. Univ.-Prof. Dr. Johann Stötter 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 

430. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Slawistik hat Dr. Scheller-Boltz Dennis bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Gender-linguistics in post-socialist countries: 
Development, Status Quo, Tendencies" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Andrea Zink 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Slawistik 

431. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie hat Mag. Dr. Egg Margit bis auf Widerruf 
zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als Projektleiterin 
verantwortlich übertragenen Projektes "Auswirkungen von Therapeutic-NMR (MBST®-Nuclear 
Magnetic Resonanz) auf die circadiane Uhr und den Hypoxie-Signalweg in Zebrafisch-Zellen" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

o. Univ.-Prof. Dr. Georg Bernd Pelster 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zoologie 
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432. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat Mag. Dr. Müller Florian Martin bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Ausstellung: Lehrer, Archäologe, Ordensmann-
Auf den Spuren von Pater Innozenz Ploner (1865-1914)" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Harald Stadler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien 

433. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Mag. Dr. 
Sonntag Bettina bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Einzellige Wimpertierchen 
(Ciliaten) im Mondsee" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 

Priv.-Doz. Mag. Dr. Rainer Kurmayer 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee 

434. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 
Tourismus hat Mag. Dr. Von Wallpach Sylvia bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes 
"Multisensory Sculpting" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Kurt Matzler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus 
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435. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat Mag. Obojes Lisa bis auf Widerruf 
zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als Projektleiterin 
verantwortlich übertragenen Projektes "Waffen, Schmuck und andere Prestigeobjekte aus einem 
Fürstengrab des 4. Jh. v. Chr. in Ascoli Satriano" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Harald Stadler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien 

436. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften hat o. 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hofstetter Günter bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes 
"Modellierung tiefliegender Tunnelbauwerke" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Oberguggenberger 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften 

437. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat o. Univ.-Prof. Dr. Blatt Rainer 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Certified Topological Quantum Computation" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Gregor Weihs 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik 
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438. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie hat o. Univ.-Prof. Dr. Kräutler 
Bernhard bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Abbauprodukte des Chlorophylls als 
Biomarker für die Früherkennung des Befalls heimischer Nutzpflanzen durch mikrobielle 
Schädlinge" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Ronald Micura 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie 

439. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Christliche Philosophie hat o. Univ.-Prof. Mag. Dr. 
Runggaldier Edmund bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "The Ontological 
Commitments of Dispositionalism" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

assoz. Prof. Dr. Bruno Niederbacher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Christliche Philosophie 

440. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut Archiv für Baukunst hat Priv.-Doz. Dr. Hölz 
Christoph bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Horst Parson Vorlass" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Klaus Tragbar 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut Archiv für Baukunst 
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441. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische 
Ethnologie hat Reinalter Helmut bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes 
"Außenseiter der Geschichtswissenschaften" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Margaretha Friedrich 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie 

442. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Allgem., Anorgan. u. Theoret. Chemie hat Univ.-Prof. 
Dipl.-Chem. Dr. Huppertz Hubert bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes 
"Competence Headquarter: Digitaldruck auf Flachglas" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Klaus Liedl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Allgem., Anorgan. u. Theoret. Chemie 

443. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat Univ.-
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Tautschnig Arnold bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes 
"BIM in der Bauausführung" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Michael Flach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften 
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444. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik hat Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. 
Nägerl Hanns-Christoph bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "International 
Conference on Quantum Optics 2014" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 
der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Gregor Weihs 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentalphysik 

445. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Univ.-Prof. Dr. Glaser Jürgen bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Flexibilisierung, Erreichbarkeit und Entgrenzung 
in der Arbeitswelt - Entwicklung eines betrieblichen Handlungskonzeptes zur Prävention psychischer 
Fehlbeanspruchungen und Stärkung psychischer Gesundheit" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Dr. Karl Leidlmair 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie 

446. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Die Leiterin der Organisationseinheit Internationale Dienste (Int.Services) hat Univ.-Prof. Dr. Hajnal 
Ivo bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Unterstützerkonto für das Österreichisch-
Israelisch akademische Netzwerk Innsbruck – Austria-Israel academic Network Innsbruck (AIANI): 
Klein bis mittelgroße Spenden" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

Dr. Barbara Tasser 

Leiter der Organisationseinheit Internationale Dienste (Int.Services) 
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447. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische 
Ethnologie hat Univ.-Prof. Dr. Heimerdinger Timo bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich 
übertragenen Projektes "Tiroler Trachtenpraxis im 20. und 21. Jahrhundert" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Margaretha Friedrich 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie 

448. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Meteorologie und Geophysik hat Univ.-Prof. Dr. Kaser 
Georg bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Massenhaushaltsuntersuchungen 
Weissbrunnferner" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Mathias Rotach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Meteorologie und Geophysik 

449. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat Univ.-Prof. Dr. Strasser Ulrich bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projekte 

"LWE01 SHIFT II - Spatio-Tempolral-Analysis of Shifting Altitudinal Zones of Environmental 
Systems in Mountain Regions", 

"W02 HoPI III" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

o. Univ.-Prof. Dr. Johann Stötter 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie 

450. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat Univ.-Prof. Dr. Tappeiner Ulrike bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als 
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Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "LTSER-Plattform Tyrolean Alps " notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ruben Sommaruga 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie 

451. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. Aufleger Markus 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projekte 

"Ausbau KW Kaunertal Wasserfassung Vent und Obergurgl", 

"Kooperation AHM ", 

"Lawineneinstoß Galgenbichlspeicher (Avalanche impact into the Galgenbichl Reservoir)", 

"Morphologie Isarplan in München", 

"Numerische Untersuchung eines Einlaufs bei Absenkziel (Numerical investigation of an intake 
structure)", 

"Schwemmholzstudie", 

"Unterstützung HORIZON 2020 - Antragstellung" 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

452. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. Bockreis Anke bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als 
Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Routineuntersuchungen" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur 

453. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Unternehmens- und Steuerrecht hat Univ.-Prof. Mag. 
Dr. Eckert Georg bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
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Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Umgründungsrecht" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Hanns Fitz 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Unternehmens- und Steuerrecht 

454. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 
Tourismus hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Hemetsberger Andrea bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als Projektleiterin verantwortlich 
übertragenen Projektes "Multisensory Sculpting" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Kurt Matzler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus 

455. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften hat 
Univ.-Prof. Mag. Dr. Husty Manfred bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes 
"16th International Conference on Geometry and Graphics , 4 - 8 August ,Innsbruck" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Oberguggenberger 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften 

456. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Margesin Rosa 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr als 
Projektleiterin verantwortlich übertragenen Projektes "Effects of altitude and season on soil microbial 
diversity and activity in forest soils in South Tyrol" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Heribert Insam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie 
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457. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mathematik hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Ostermann 
Alexander bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "8th Workshop: Numerical Analysis 
of Evolution Equations" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Markus Haltmeier 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mathematik 

458. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Schönswetter Peter 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm als 
Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "Die Welt auf dem Teller" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Klaus Dieter Oeggl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Botanik 

459. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Soziologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Staubmann 
Helmut bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projektes "ÖGS Präsidentschaft 2013 bis 2015 an 
der Universität Innsbruck" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 

ao. Univ.-Prof. Dr. Heinz-Jürgen Niedenzu 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Soziologie 

 

460. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Stuppner 
Hermann bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm als Projektleiter verantwortlich übertragenen Projekte 

"Evaluation of immunomodulatory, anti-inflammatory and neuroprotective effects", 

"Routineuntersuchungen Arbeitsgruppe Stuppner" 



- 411 - 

notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 

Univ.-Prof. Dr. Andreas Bernkop-Schnürch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie

461. Kundmachung betreffend des gem. § 7 (2) der Richtlinien für 
Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
abzuhaltenden öffentlichen Vortrages im Habilitationsverfahren Dr. Beate 
Hintzen aus dem Bereich des Habilitationsfaches „Klassische Philologie und 
Neulatein“ und Ladung zur anschließenden Sitzung der 
Habilitationskommission 

Der gem. § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren abzuhaltende öffentlich zugängliche 
Vortrag mit der Habilitationswerberin findet 
 

am Dienstag, den 10. Juni 2014, 
um 14:00 Uhr 
im Seminarraum 2, Atrium, EG, 
Langer Weg 11, 6020 Innsbruck 

statt. 
 
Die Habilitationswerberin wird einen Vortrag mit dem Thema  

 
„Solons Lebensalterelegie (frg. 27 West) und der Tod des Autors.“ 

 
halten. 
 
Gemäß § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren ist der Vortrag öffentlich zugänglich. 
 

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Habilitationswerberin ihre Vorstellungen über die inhaltliche 
Entwicklung des Habilitationsfaches darlegt. Die Bewerberin hat das Recht im Rahmen dieses 
Vortrages gegebenenfalls auf die vorliegenden Gutachten, welche vom 30. 4. 2014 bis 14. 5. 2014 
auflagen, einzugehen. 
 
Im Anschluss an den Vortrag und die Diskussion wird eine Sitzung der Habilitationskommission 
stattfinden, in welcher ggf. über den Beschluss zur Verleihung der Lehrbefugnis abzustimmen ist. 
Diese Kundmachung gilt als Ladung für die Kommissionssitzung. 
 

Univ.-Prof. Dr. Robert ROLLINGER 

Vorsitzender der Habilitationskommission
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462. Kundmachung betreffend des gem. § 7 (2) der Richtlinien für 
Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
abzuhaltenden öffentlichen Vortrages im Habilitationsverfahren Dr. Thomas 
MÜLLER  aus dem Bereich des Habilitationsfaches „Organische Chemie“ 
und Ladung zur anschließenden Sitzung der Habilitationskommission 

 
Der gem. § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren abzuhaltende öffentlich zugängliche 
Vortrag mit dem Habilitationswerber findet 
 

am Dienstag, den 17. Juni 2014 
um 17:15 Uhr  
im Hörsaal L.01.220 
CCB- Centrum für Chemie und Biomedizin, 1. Stock, Innrain 80 - 82, 6020 Innsbruck 

statt. 
 
Der Habilitationswerber wird einen Vortrag mit dem Thema  
 

„Neue massenspektrometrische Methoden für die direkte Analyse, Strukturaufklärung und örtlich 
aufgelöste Bestimmung von biologisch relevanten Molekülen“ 

 
halten. 
 
Gemäß § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren ist der Vortrag öffentlich zugänglich. 
 
Darüber hinaus wird erwartet, dass der Habilitationswerber seine Vorstellungen über die inhaltliche 
Entwicklung des Habilitationsfaches darlegt. Der Bewerber hat das Recht im Rahmen dieses 
Vortrages gegebenenfalls auf die vorliegenden Gutachten, welche vom 21. Mai 2014 bis 4. Juni 
2014 auflagen, einzugehen. 
 
Im Anschluss an den Vortrag und die Diskussion wird eine Sitzung der Habilitationskommission 
stattfinden, in welcher ggf. über den Beschluss zur Verleihung der Lehrbefugnis abzustimmen ist. 
Diese Kundmachung gilt als Ladung für die Kommissionssitzung. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Ronald MICURA 

Vorsitzender der Habilitationskommission

463. Kundmachung betreffend des gemäß § 7 (2) der Richtlinien für 
Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
abzuhaltenden öffentlichen Vortrages im Habilitationsverfahren Dr. Stefan 
PALAN aus dem Bereich des Habilitationsfaches „Betriebswirtschaftslehre“ 
und Ladung zur anschließenden Sitzung der Habilitationskommission 

 
Der gemäß § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren abzuhaltende öffentlich zugängliche 
Vortrag mit dem Habilitationswerber findet 

am Donnerstag, den 26. Juni 2014, 15.00 Uhr 
im Fakultätssitzungssaal  SoWi, Universitätsstraße 15 (dritter Stock), 6020 Innsbruck 

statt. 
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Der Habilitationswerber wird einen Vortrag mit dem Thema „The Optimal Design of Market 
Regulations and Institutions" halten. Gemäß § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren ist 
der Vortrag öffentlich zugänglich. 
 
Darüber hinaus wird erwartet, dass der Habilitationswerber seine Vorstellungen über die inhaltliche 
Entwicklung des Habilitationsfaches darlegt. Der Bewerber hat das Recht, im Rahmen dieses 
Vortrages gegebenenfalls auf die vorliegenden Gutachten, welche vom 03. Juni 2014 – 17. Juni 
2014 zur Einsichtnahme in der Fakultäten-Servicestelle Standort Karl-Rahner-Platz 3 aufliegen, 
einzugehen. 
 
Im Anschluss an den Vortrag und die Diskussion wird eine Sitzung der Habilitationskommission 
stattfinden, in welcher über den Beschluss zur Verleihung der Lehrbefugnis abzustimmen ist. 
Diese Kundmachung gilt als Ladung für die Kommissionssitzung. 
 

 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael KIRCHLER 

Vorsitzender der Habilitationskommission

464. Kundmachung betreffend des gem. § 7 (2) der Richtlinien für 
Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
abzuhaltenden öffentlichen Vortrages im Habilitationsverfahren Dr. Florian 
SCHAFFENRATH aus dem Bereich des Habilitationsfaches „Klassische 
Philologie und Neulatein“ und Ladung zur anschließenden Sitzung der 
Habilitationskommission 

 
Der gem. § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren abzuhaltende öffentlich zugängliche 
Vortrag mit dem Habilitationswerber findet 
 

am Mittwoch, den 18. Juni 2014 
um 14:00 Uhr 
im Seminarraum 3 
Atrium, Zentrum für Alte Kulturen, EG, Langer Weg 11, 6020 Innsbruck 

statt. 
 
Der Habilitationswerber wird einen Vortrag mit dem Thema  

 
Orator ergo Demosthenes non fuit?  

Non Cicero? 
Ciceros Demosthenesrezeption in den Philippischen Reden und darüber hinaus 

 
halten. 
 
Gemäß § 7 (2) der Richtlinien für Habilitationsverfahren ist der Vortrag öffentlich zugänglich. 
 
Darüber hinaus wird erwartet, dass der Habilitationswerber seine Vorstellungen über die inhaltliche 
Entwicklung des Habilitationsfaches darlegt. Der Bewerber hat das Recht im Rahmen dieses 
Vortrages gegebenenfalls auf die vorliegenden Gutachten, welche vom 23. 5. 2014 bis 6. 6. 2014 
auflagen, einzugehen. 
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Im Anschluss an den Vortrag und die Diskussion wird eine Sitzung der Habilitationskommission 
stattfinden, in welcher ggf. über den Beschluss zur Verleihung der Lehrbefugnis abzustimmen ist. 
Diese Kundmachung gilt als Ladung für die Kommissionssitzung. 
 
 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin KORENJAK 

Vorsitzender der Habilitationskommission

465. Erteilung der Lehrbefugnis 

 
Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Dr.-Ing. Rainer Pfluger gemäß § 103 
des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach „Bauphysik und Gebäudetechnik“ 
erteilt. 
 
Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Dr. Christian Stadler gemäß § 103 
des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach „Betriebswirtschaftslehre“ erteilt. 
 
Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Ass.-Prof. Dr. Steffen Zimmermann 
gemäß § 103 des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach 
„Betriebswirtschaftslehre“ erteilt. 
 
 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 

Rektor

466. Ausschreibung: Aktion D. Swarovski KG 2014 Förderungsbeiträge für die 
Leopold-Franzens Universität Innsbruck 

 
I. 

 
Für das Jahr 2014 wird der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom Fördergeber D. Swarovski 
KG ein Betrag von € 50.000,00 an Forschungsförderungsmitteln zur Verfügung gestellt. 
 
Gefördert werden künftige Projekte aus Forschung und Entwicklung, dies inkludiert 
Forschungsprojekte und wissenschaftliche Veröffentlichungen. Die beantragte Fördersumme sollte 
folgende Beträge nicht überschreiten: 
 

- Projekte € 5.000,- 
- Veröffentlichung/Druckkosten € 700,- 

 
Antragsberechtigt sind alle WissenschaftlerInnen (UniversitätsprofessorInnen und wissenschaftliche 
MitarbeiterInnen) der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck; bevorzugt werden Anträge von 
NachwuchswissenschaftlerInnen und solche Anträge, die zu nachhaltigen Forschungsleistungen an 
der LFUI führen werden.  
Es muss gewährleistet sein, dass der/die Projektleiterin über die gesamte Laufzeit des Projektes 
zum Kreis der Universitätsangehörigen im Sinne des §94 UG zählt (siehe Punkt 1). 
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II. 
 

ANSUCHEN sind unter Verwendung des im Internet unter der Adresse  
http://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2014/swarovski-2014/ausschreibung-2014.html 
erhältlichen Antragsformulars einzubringen. 
 

III. 
 
Die Zuerkennung der Förderungsbeiträge, Aktion D. Swarovski KG, erfolgt im Rahmen einer 
feierlichen Übergabe voraussichtlich Anfang 2015. 
 

IV. 
 
Die Zuweisung einer Förderung ist mit folgenden Verpflichtungen verbunden: 
 
(1) Während der vereinbarten Projektlaufzeit, in denen diese Zugehörigkeit nicht 

ohnedies gegeben ist, verpflichtet sich der/die ProjektleiterIn durch Finanzierung 
aus eigenen Projektgeldern eine zumindest geringfügige wissenschaftliche 
Beschäftigung (Einstufung B1) zur LFU zu begründen oder die Leitung an eine 
Person abzugeben, die zum Kreis der Universitätsangehörigen zählt. 
 
(ACHTUNG: Gilt NUR für Projekte. Für Druckkostenanträge ist keine Anstellung 
notwendig) 

  
(2) Beginn des geförderten Projektes innerhalb von 3 Monaten nach Mittelzuweisung, 

ansonsten ist die Subvention an die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
rückzuerstatten. 

  
(3) Die Laufzeit sollte zwei Jahre nicht überschreiten, nach Beendigung des Projektes 

muss eine detaillierte Endabrechnung und ein Endbericht an das Vizerektorat für 
Forschung übermittelt werden. 

 
(4) Nach Projektabschluss Übertragung der Sachmittel, die mit dem gewährten 

Förderungsbetrag angekauft wurden (Geräte, Bücher etc.), in das Eigentum der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck – hierfür muss eine Meldung als 
Fremdinventar mit dem Anlagenerfassungsblatt binnen einem Monat nach 
Projektabschluss erfolgen. 

 

(5) Aus dem gewährten Förderungsbetrag sind nur Ausgaben zu tätigen, die den 
gesetzlichen Bestimmungen über die steuerliche Absetzbarkeit von 
Hochschulspenden entsprechen (§ 4 Abs. 4 Z 5 EStG 1988), wobei auf die 
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie die Übereinstimmung dieser 
Ausgaben mit bestehenden Vorschriften, insbesondere mit Vorschriften 
abgabenrechtlicher Art, zu achten ist. 

 
(6) Vorstellung von Forschungsergebnissen bei Messen oder Tagungen in Form von 

Exponaten bzw. Posters, wenn dies im Interesse der Universität Innsbruck liegt. 
 
(7) Der/Die AntragsstellerIn verpflichtet sich, auf Wunsch in sämtlichen öffentlichen 

Unterlagen den Fördergeber anzuführen bzw. bei Publikationen die Förderung 
durch D. Swarovski KG. entsprechend zu erwähnen. 

 
 
Bei Nichteinhaltung dieser Auflagen ist der gewährte Förderungsbetrag rückzuerstatten. 
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ANSUCHEN sind bis spätestens  
 

Montag, 28. Juli 2014 
 
durch den/die zuständige/n Projektdatenbankbeauftragte/n in die Projektdatenbank einzutragen und 
die kompletten Antragsunterlagen (Antragsformular inkl. aller Beilagen) in elektronischer Form in die 
Datenbank zu laden. 
 
Zusätzlich sind die ANSUCHEN (in Papierform) binnen derselben Frist (Montag, 28. Juli 2014, 
Einlangen hier) 2-FACH per Post an das Vizerektorat für Forschung der Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck, Innrain 52, 6020 Innsbruck zu richten. Anträge können auch  im 
Vizerektorat für Forschung, Universitäts-Hauptgebäude, 1. Stock, Zimmer 1039, Innrain 52, 6020 
Innsbruck abgegeben werden.  
 

Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler 

Vizerektorin für Forschung

467. Ausschreibung des Hypo Tirol Bank 
Forschungsförderungspreis 2014 an der Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck 

 
 

I. 
 
Für das Jahr 2014 wird von der Hypo Tirol Bank AG der Hypo Tirol Bank 
Forschungsförderungspreis 2014 zur Verfügung gestellt. Zur Ausschreibung gelangen insgesamt € 
15.000. 
 
Gefördert werden künftige Forschungsprojekte, dies inkludiert wissenschaftliche Arbeiten, 
Veröffentlichungen sowie infrastrukturelle Anschaffung von Einrichtungen. Die beantragte 
Fördersumme sollte folgende Beträge nicht überschreiten: 
 
 

- Projekte € 2.500,- 
- Veröffentlichung/Druckkosten € 600,- 

 
 
Antragsberechtigt sind alle WissenschaftlerInnen (UniversitätsprofessorInnen und wissenschaftliche 
MitarbeiterInnen) der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck; bevorzugt werden Anträge von 
NachwuchswissenschaftlerInnen. Es muss jedoch gewährleistet sein, dass der/die Projektleiterin 
über die gesamte Laufzeit des Projektes zum Kreis der Universitätsangehörigen im Sinne des §94 
UG zählt (siehe Punkt 1).  
 

II. 
 

ANSUCHEN sind unter Verwendung des im Internet unter der Adresse 
http://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2014/hypo-2014/ausschreibung.html  erhältlichen 
Antragsformulars einzubringen. 
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III. 
 

Die Zuerkennung des Forschungsförderungspreises 2014 der  erfolgt 
im Rahmen einer feierlichen Übergabe voraussichtlich Anfang 2015. 
 

IV. 
 
Die Zuweisung einer Förderung ist mit folgenden Verpflichtungen verbunden: 
 
(1) Während der vereinbarten Projektlaufzeit, in denen diese Zugehörigkeit nicht 

ohnedies gegeben ist, verpflichtet sich der/die ProjektleiterIn durch Finanzierung 
aus eigenen Projektgeldern eine zumindest geringfügige wissenschaftliche 
Beschäftigung (Einstufung B1) zur LFU zu begründen oder die Leitung an eine 
Person abzugeben, die zum Kreis der Universitätsangehörigen zählt. 
 
(ACHTUNG: Gilt NUR für Projekte. Für Druckkostenanträge ist keine Anstellung 
notwendig) 

  
(2) Beginn des geförderten Projektes innerhalb von 3 Monaten nach Mittelzuweisung 

(ca. Anfang 2015), ansonsten ist die Subvention an die Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck zurückzuerstatten. 

  
(3) Die Laufzeit sollte zwei Jahre nicht überschreiten, nach Beendigung des Projektes 

muss eine detaillierte Endabrechnung und ein Endbericht an das Vizerektorat für 
Forschung übermittelt werden. 

 
(4) Nach Projektabschluss Übertragung der Sachmittel, die mit dem gewährten 

Förderungsbetrag angekauft wurden (Geräte, Bücher etc.), in das Eigentum der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck – hierfür muss eine Meldung als 
Fremdinventar mit dem Anlagenerfassungsblatt binnen 1 Monat nach 
Projektabschluss erfolgen. 

 
(5) Aus dem gewährten Förderungsbetrag sind nur Ausgaben zu tätigen, die den 

gesetzlichen Bestimmungen  über die steuerliche Absetzbarkeit von freiwilligen 
Zuwendungen an Universitäten entsprechen (§ 4a Abs. 2 Z 1 EStG 1988 ).  Auf 
die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie die Übereinstimmung dieser 
Ausgaben mit bestehenden Vorschriften, insbesondere mit Vorschriften 
abgabenrechtlicher Art, ist zu achten. 

 
(6) Vorstellung von Forschungsergebnissen bei Messen oder Tagungen in Form von 

Exponaten bzw. Posters, wenn dies im Interesse der Universität Innsbruck liegt.  
 
(7) Der/die Antragssteller/in verpflichtet sich, auf Wunsch bei sämtlichen öffentlichen 

Unterlagen etc. die Hypo Tirol Bank mit Logo als Sponsor anzubringen bzw. bei 
Publikationen die Förderung durch die Hypo Tirol Bank entsprechend zu 
erwähnen. 

 
 
Bei Nichteinhaltung dieser Auflagen ist der Forschungsförderungspreis zurückzuerstatten. 
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ANSUCHEN sind bis spätestens  
 

Montag, 28. Juli 2014 
 
durch den/die zuständige/n Projektdatenbankbeauftragte/n in die Projektdatenbank einzutragen und 
die kompletten Antragsunterlagen (Antragsformular inkl. aller Beilagen) in elektronischer Form in die 
Datenbank zu laden. 
 
Zusätzlich sind ANSUCHEN (in Papierform) unter Verwendung des im Internet unter 
http://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2014/hypo-2014/ausschreibung.html erhältlichen 
Antragsformulars binnen derselben Frist (28. Juli 2014, Einlangen hier!) an das Vizerektorat für 
Forschung der Universität Innsbruck, Innrain 52, 6020 Innsbruck zu richten.  Anträge können 
auch im Vizerektorat für Forschung, Universitäts-Hauptgebäude, 1. Stock, Zi.Nr. 1039, Innrain 52, 
6020 Innsbruck abgegeben werden. 
 

Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler 

Vizerektorin für Forschung

468. Award of Excellence 2014 des Bundesministers für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft für Absolventinnen und Absolventen von 
Doktoratsstudien des Studienjahres 2013/2014 

Um ein Zeichen für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu setzen, wurde im Jahre 

2008 vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft erstmals ein Preis für 

herausragende Dissertationen an österreichischen Universitäten verliehen. Heuer wird diese 

Auszeichnung zum siebten Mal ausgeschrieben. Insgesamt sollen die besten Absolventinnen und 

Absolventen von Doktoratsstudien des Studienjahres 2013/2014 mit dem „Award of Excellence“ in 

Höhe von jeweils € 2.500,-- ausgezeichnet werden. Die Zahl der auszuzeichnenden Personen 

richtet sich nach der Zahl der Studienabschlüsse pro Universität. Für die Universität Innsbruck 

stehen 3 Preise zur Verfügung. 

 

 

Als Richtlinien für die Vergabe dieses Preises gelten: 
 
 

1. Österreichische Staatsbürgerschaft, EWR- Staatsbürgerschaft oder gleichgestellte 
Drittstaatenangehörige und Staatenlose gemäß § 4 StudFG 

2. Abschluss des Studiums im Studienjahr 2013/2014 

3. Einhaltung der Normalstudiendauer des Doktoratsstudiums (Regelstudiendauer + 1 
Toleranzsemester) 

4. Hervorragende und bestbeurteilte Dissertation 

5. Studierende, die sub auspiciis ausgezeichnet werden, sind hier nicht antragsberechtigt 
(keine doppelte Auszeichnung) 
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Bewerbungen (formlose Ansuchen) sind unter Beifügung folgender Angaben/Nachweise 

einzubringen: 

 

a) 

Datenblatt des Bundesministeriums  

(abrufbar unter: http://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2014/award-of-
excellence/ausschreibung-2014.html ) 

b) Staatsbürgerschaft (Kopie von Staatsbürgerschaftsnachweis oder Reisepass) 

c) 
Studienrichtung und Studienbeginn sowie Nachweis der Studiendauer (bitte das online 
abrufbare Blatt „Studienbuchblatt und Studienzeitbestätigung“ beilegen) 

d) Kopie des Zeugnisses der kommissionellen Abschlussprüfung (Rigorosen-zeugnis) und 

des Bescheids über die Verleihung des akademischen Grades 

e) Kopien der Dissertationsgutachten 

f) Kurzbeschreibung des Dissertationsthemas (max. 1 Seite) 

g) Lebenslauf, wissenschaftlicher Werdegang und Publikationsliste des/der Bewerber/in 

 

ANSUCHEN sind bis spätestens 

 

Montag, den 04. August 2014 (Einlangen hier) 

 
per Post an das Vizerektorat für Forschung an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 
Innrain 52, 6020 Innsbruck zu senden oder im Zimmer 1039, 1. Stock, Hauptgebäude, Innrain 
52, 6020 Innsbruck abzugeben. 
 

Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler 

Vizerektorin für Forschung

469. Würdigungspreis 2014 des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft für Absolventinnen und Absolventen der wissenschaftlichen 
und künstlerischen Universitäten 

Auch 2014 werden wieder die Würdigungspreise des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft an die besten Absolventinnen und Absolventen von Diplomstudien bzw. 
Masterstudien vergeben. Insgesamt sollen die 50 besten Absolventinnen und Absolventen des 
Studienjahres 2013/2014 mit dem „Würdigungspreis 2014“ in Höhe von jeweils € 2.500 
ausgezeichnet werden. Die Zahl der Preisträger/-innen richtet sich nach der Zahl der 
Studienabsolventen/-innen pro Universität. Für die Universität Innsbruck stehen somit drei Preise 
zur Verfügung. 
 
Als Richtlinien für die Vergabe dieses Preises gelten: 
 

1. 
Österreichische Staatsbürgerschaft, EWR-Staatsbürgerschaft sowie gleich-gestellte 
Drittstaatsangehörige und Staatenlose gemäß § 4 StudFG 
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2. 

Abschluss des Studiums (Ablegung der letzten Prüfung) im Studienjahr 2013/14. 
Studierende, deren Abschluss so spät in den Sommer fällt, dass sie sich wegen des 
Ablaufs der Bewerbungsfrist nicht mehr bewerben können, sind im nächsten Jahr 
zugelassen 

3. 

Antragsteller/innen müssen einen ausgezeichneten Studienerfolg (hervorragender 
Notendurchschnitt + Regelstudiendauer + maximal ein Toleranzsemester pro 
Studienabschnitt) nachweisen. Bei Mehrfachstudien ist eine weitere, geringfügige 
Überschreitung der Regelstudiendauer zulässig. 

4. Die Diplomarbeit/Masterarbeit muss hervorragend beurteilt sein 

 
Bewerbungen um diesen Preis (formlose Ansuchen) sind unter Beifügung folgender 
Angaben/Nachweise einzubringen: 
 

a) 

Datenblatt des Bundesministeriums  

abrufbar unter: 
http://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2014/wuerdigungspreis/ausschreibung.html 

b) Staatsbürgerschaft (Kopie von Staatsbürgerschaftsnachweis oder Reisepass) 

c) 
Studienrichtung und Studienbeginn sowie Nachweis der Studiendauer (bitte das online 
abrufbare Blatt „Studienbuchblatt und Studienzeitbestätigung“ beilegen) 

d) 
Datum der Ablegung der Diplomprüfungen bzw. der Masterprüfung (Kopie des/r 
Diplomzeugnisse/s bzw. des Bachelor- und Masterzeugnisses beilegen) 

e) 
Angabe des Titels der Diplomarbeit bzw. der Masterarbeit (Kopie der Beurteilung der 
Diplomarbeit/Masterarbeit beilegen) 

f) Abstract der Diplomarbeit/Masterarbeit 

g) 
1-seitiges Begutachtungsschreiben über die wissenschaftliche Signifikanz der Arbeit durch 
den/die Betreuer/in 

h) Lebenslauf und Schriftenverzeichnis des/der Bewerber/-in 

 
ANSUCHEN sind bis spätestens 

 
Montag, 14. Juli 2014 (Einlangen hier) 

 
per Post an das Vizerektorat für Forschung an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 
Innrain 52, 6020 Innsbruck zu senden oder im Zimmer 1039, 1. Stock, Hauptgebäude, Innrain 
52, 6020 Innsbruck abzugeben. 

 

Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler 

Vizerektorin für Forschung
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470. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen 
Universitätspersonals 

 
Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht mehr über diesen Teil des 
Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck jeweils unter der 
betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  
 

Für die Redaktion:  

Mag. Johannes Weber

 


